Checkliste für Gebäude

	Kunde:
	

	Risikoanschrift:
	PLZ/Ort/Straße

	Vorversicherung:
	Gesellschaft, Vers.Nr., Versicherungssumme, Ablauf, gekündigt vom VN/VR

	Vorschäden:
	Gefahr/Jahr/Höhe

	
	

	Baujahr:
	
	( Bauartklasse (BAK):
	

	Gebäudeart
	(EFH, DHH, RH, mit ELW, MFH, ZFH)
	( Fertighausgruppe (FHG):
	

	Betriebsart/en:
	
	Gewerbeanteil in %:
	

	Wertermittlung:
	O
	Neubauwert:
	
	aus dem Jahre:
	
	durch damaligen Baukostenfaktor:
	

	
	O
laut Brandpolice eines ehemaligen Monopol/Zwangsversicherers

	
	O
oder laut beiliegendem Berechnungsbogen Nr. 771 oder Nr. 772

	
	O
durch Schätzung eines anerkannten Bausachverständigen, Gutachten in der Anlage

	
	
	
	

	Versicherungssumme:
	inkl. Nebengebäude und Garagen/Carport
	1914 in Mark:
	

	
	
	
	

	
	plus mindestens  500 Mark oder höher
	1914 in Mark:
	

	
	
	
	

	
	Gesamtversicherungssumme
	1914 in Mark:
	


	Wohngebäude - Deckungsweiterungen zu den Standardbedingungen VGB 88, Fassung 95
	Bisher
	Konzept-deckung

	Allgemein
	Die gewerblich genutzte Fläche darf maximal 80 % betragen.

Büro- und Praxisräume (z.B. Reisebüros, Notare, Fahrschulen, Ärzte, med. Massagepraxen und Kosmetiksalons), öffentlich. Verwaltungen, Feuerwehren, Apotheken, zahntechnische Labore, Parfümerien, Drogerien, Banken und Sparkassen sind zum Wohnungsanteil des zu versichernden Objektes zurechnen
	-
	(

	Feuer, Leistungswasser, Sturm und Hagel 
	Rohbauversicherung, siehe Klausel 0950, bis 12 Monate beitragsfrei.
	O
	(

	
	Hotelkosten, siehe Klausel 0952, Hotelkosten sind für maximal 200 Tage, pro Tag max. DM 150, versichert.
	O
	(

	
	Mietausfall, siehe Klausel 0953, bis 24 Monate versichert, für EFH und ZFH auch für gewerblich genutzte Räume
	O
	(

	
	Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte, siehe Klausel 7361 bis 1 Prozent (
	O
	(

	
	Aufräumungs-, Abbruch,-, Dekontaminations-, Bewegungs- und Schutzkosten bis insgesamt 30 Prozent (
	O
	(

	
	Unterversicherungsverzicht, Anerkennung der 1914-Summe aus der Police eines ehemaligen Monopol- oder Zwangsversicherer
	O
	(

	
	Verkleidungen an den Außenwänden
	O
	(

	
	Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen bis 10 Prozent (
	O
	(

	
	Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen für Restwerte, siehe Klausel 7360
	O
	(

	Feuer
	Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluß von Folgeschäden, siehe Klausel 7160 ohne Begrenzung
	O
	(

	
	Einschluß von Nutzwärmeschäden, siehe Klausel 7161 ohne Begrenzung
	O
	(

	
	Unbemannte Flugkörper, siehe Klausel 7162
	O
	(

	
	Anprall von Fahrzeugen. SB 500 je Schadenfall.
	O
	(

	Leistungswasser
	Aquarien in der Wohngebäudeversicherung, siehe Klausel 7163
	O
	(

	
	Austritt aus Wasserbetten (nicht beim Befüllen)
	O
	(

	
	Klima-, Wärmepumpen- und Solarheizungsanlagen, ohne Begrenzung, siehe Klausel 7164
	O
	(

	
	Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück, siehe Klausel 7260 bis 3 Prozent (
	O
	(

	
	Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstücks, siehe Klausel 7261 bis 3 Prozent (
	O
	(

	
	Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren auf dem Versicherungsgrundstück, siehe  Klausel 7262 bis 3 Prozent (   
	O
	(

	
	Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren außerhalb des Versicherungsgrundstück, siehe Klausel 0926 bis 3 Prozent (
	O
	(

	
	Leitungswasserschäden an und durch Fußbodenheizung sind beitragsfrei versichert
	O
	(

	
	Rückstau witterungsbedingt ist beitragsfrei versichert, wenn ein funktionsfähiges Rückstauventil vorhanden ist
	O
	(

	
	Armaturen bis 500 DM sind beitragsfrei versichert
	O
	(

	
	Wasserverlust bis 500 DM ist beitragsfrei versichert
	O
	(

	
	Unterirdische Regenabflußrohre, siehe Klausel 0960 bis 3 Prozent
	O
	(

	
	Innenliegende Regenabflußrohre, siehe Klausel 0964 bis 3 Prozent
	O
	(

	
	Regenwasser aus Zisternen gilt ab dem Übergang in das Leitungswassersystem als Leitungswasser.
	O
	(

	Sturm und Hagel
	Aufräumkosten für Bäume, siehe Klausel 0951, abweichend bis 10.000 DM
	O
	(


(
der Versicherungssumme 1914, multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Versicherungs-
fall für den Vertrag geltenden gleitenden Neuwertfaktor (§ 13, Nr. 5, VBG 88)

	Elementarschäden gewünscht?
	O
	O

	Schwimmbecken
	O
	O


	
	bisher
	Konzeptdeckung

	Jahresprämie inkl. VST
	
	


Stand: 15.12.2000
für z.B.:   Umfriedungen, Terrasse, Hof- und Gehweg-�befestigung, Müllbox, Briefkastenanlagen, Garten-/ �Gerätehäuser, Masten, Gartenlaternen, Gartenlauben, �Außenschwimmbäder usw.





(








